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Berichte
I. Internationale Zivilrechtskonferenz 
sozialistischer Länder
Dr. ACHIM MARKO,
wiss. Oberassistent an der Sektion Rechtswissenschaft 
der Humboldt-Universität Berlin

Dae I. Internationale Zivilrechtskonferenz sozialistischer 
Länder, die vom 31. August bis zum 2. September 1982 in 
der Hauptstadt der DDR stattfand, stand unter dem Thema 
„Der Beitrag des sozialistischen Zivilrechts bei der Aus
prägung der sozialistischen Lebensweise und der Befrie
digung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der 
Bürger“. Der Einladung der Sektion Rechtswissenschaft der 
Humboldt-Universität Berlin waren 26 ausländische Gäste 
— aus der UdSSR, der CSSR, der Volksrepublik Polen, der 
Ungarischen Volksrepublik, der Volksrepublik Bulgarien, 
der Volksrepublik Angola und der Demokratischen Volks
republik Afghanistan — gefolgt, unter ihnen der Rektor 
der Karls-Universität Prag, Prof. Dr. Ceska, und der Rek
tor der Universität Luanda, Dr. Martins. Aus der DDR nah
men u. a. leitende Mitarbeiter des Ministeriums der Justiz, 
des Obersten Gerichts, einiger Bezirksgerichte, staatlicher 
Organe und Institutionen auf dem Gebiet des Handels und 
der Kultur sowie Rechtswissenschaftler der Akademie der 
Wissenschaften, der Universitäten und Hochschulen teil.

Die Konferenz, die an das Treffen von Zivilrechtlern 
sozialistischer Länder 1965 in der Ungarischen Volksrepu
blik anknüpfte1 und zugleich Erfahrungen der regelmäßi
gen internationalen Konferenzen der Urheberrechtsorgani
sationen der Bruderländer berücksichtigte, hatte zum Ziel, 
Grundfragen des Zivilrechts bei der Verwirklichung der 
Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik in den sozialisti
schen Ländern zu erörtern und so die Grundlage für eine 
langfristige, praxisbezogene Zusammenarbeit der Zivil
rechtswissenschaftler zu schaffen.

In seiner Eröffnungsansprache widmete sich der Stell
vertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR und 
Minister der Justiz, Hans-Joachim H e u s i n g e r ,  vor 
allem der Bedeutung rechtsvergleichender Untersuchungen, 
dem Verhältnis von Rechtsetzung und Rechtsverwirk
lichung sowie der Darstellung von Erfahrungen bei der 
Anwendung des ZGB in der DDR.

Das Hauptreferat zum Thema „Grundsätzliche Fragen 
des Wirkens des sozialistischen Zivilrechts in den Versor
gungsbeziehungen und in den Beziehungen zur Schaffung 
und Nutzung künstlerischer und wissenschaftlicher Werke“ 
hielt Prof. Dr. J. G ö h r i n g  (Sektion Rechtswissenschaft 
der Humboldt-Universität). Er beschäftigte sich mit dem 
Verhältnis von Zivilrecht und Wirtschaftsrecht in den Ver
sorgungsbeziehungen, arbeitete — unter Einbeziehung von 
Länderberichten — Probleme der zivilrechtlichen Verhal
tensorientierungen für Betriebe und Bürger zur Gestaltung 
störungsfreier Versorgungsbeziehungen heraus, untersuchte 
Zusammenhänge zwischen dem Zivilrecht und der Ausprä
gung der sozialistischen Lebensweise und behandelte die 
Beziehungen zwischen zivilrechtlicher Kodifikation, Nach
folgeregelungen und Vertragsgestaltungen.2

Göhring ging ferner auf das urheberrechtliche Institut 
der freien Werknutzung und seine Bedeutung für die Aus
gestaltung des Grundrechts der Bürger auf Teilnahme am 
kulturellen Leben ein. Dabei hob er hervor, daß das in der 
Urheberrechtsgesetzgebung der sozialistischen Länder zum 
Teil differenziert ausgestaltete Werknutzungsvertragsrecht 
ein wichtiges Beispiel für die wachsende Rolle des sozia
listischen Zivilrechts im Bereich des geistig-kulturellen 
Schaffens und der Verbreitung seiner Ergebnisse ist. Aus
führlich erörterte der Referent Fragen der Zivilrechtsver
wirklichung, insbesondere anhand der Eingaben der Bürger

bei staatlichen Organen und Betrieben. Hieraus ergibt sich 
hinsichtlich der Einheitlichkeit der Rechtsanwendung und 
der Gesetzlichkeit eine zusätzliche Verantwortung der Ge
richte, weil deren Rechtsprechung nicht bloß Einzelfall
entscheidung, sondern zugleich Anleitung für die einheit
liche Gestaltung vergleichbarer Beziehungen 1st, insbeson
dere auch durch die Eingaben bearbeitenden Einrichtungen.

Die sich an das Referat anschließende Diskussion im 
Plenum der Konferenz war inhaltlich breit gefächert. Sie 
reichte von der effektiven Einwirkung des Zivilrechts bzw. 
Wirtschaftsrechts auf die Gestaltung des Wirtschafts
systems und der Versorgungsbeziehungen in einzelnen so
zialistischen Ländern über die Rolle der Versorgungs
betriebe und der Gerichte bei der Zivilrechtsverwirkli
chung bis zur Stellung des Urheberrechts im sozialistischen 
Rechtssystem. Danach wurde die Diskussion zu speziellen 
Themen in zwei Arbeitskreisen fortgesetzt.

Der fruchtbare Meinungsaustausch ergab, daß in bezug 
auf die Grundpositionen des sozialistischen Zivilrechts we
sentliche Gemeinsamkeiten bestehen — ungeachtet der Tat
sache, daß in der DDR und in der CSSR Zivilrecht und 
Wirtschaftsrecht selbständige Rechtszweige sind. Diese Ge
meinsamkeiten betreffen zunächst die rechtspolitische Ziel
setzung der nationalen Zivilrechtsordnungen und die 
gesellschaftsgestaltende Rolle des sozialistischen Zivilrechts 
bei der Befriedigung der materiellen und kulturellen Be
dürfnisse der Bürger. Sie zeigten sich auch in der Überein
stimmung der Ansichten über den bedeutsamen Anteil 
des Zivilrechts bei der Ausprägung der sozialistischen Le
bensweise sowie über die noch näher zu erforschenden 
Zusammenhänge zwischen Zivilrechtsverhältnissen und 
Gestaltung sozialistischer Ehe- und Familienbeziehungen, 
Arbeitsverhältnisse, Gemeinschaftsbeziehungen, Eigen
tumsverhältnisse u. a. m. Deutlich wurde auch die Über
einstimmung der Auffassungen zu wichtigen Zivilrechts
prinzipien, z. B. zum Prinzip der Einheit von Rechten und 
Pflichten in seiner praktischen Bedeutung für die Rechts
verwirklichung, zur konkreten Ausgestaltung verfassungs
mäßiger Grundrechte im Zivilgesetzbuch und im Urheber
rechtsgesetz sowie zur - Einordnung des Urheberrechts in 
den Rechtszweig Zivilrecht.

Der Arbeitskreis I beschäftigte sich mit dem Beitrag des 
Zivilrechts zur Sicherung der Versorgung der Bürger mit 
Wohnraum, Konsumgütem und Dienstleistungen. Umfas
sende, vor allem in rechtsvergleichender Hinsicht sehr in
formative Referate von Prof. Dr. G r i b a n o w  (Moskau), 
Prof. Dr. H a r m a t h y  (Budapest) und Prof. Dr. C e S k a  
(Prag) gaben zu den drei Komplexen eine Fülle von inhalt
lichen und methodischen, für Zivilrechtswissenschaft und 
-praxis gleichermaßen bedeutsamen Hinweisen und Denk
anstößen.

Aus der einheitlichen sozialpolitischen Orientierung der 
sozialistischen Staaten ergibt sich eine einheitliche rechts
politische Zielstellung für die Versorgung der Bürger mit 
Wohnraum; hingegen besteht eine große Vielfalt der 
Rechtsformen für die Befriedigung der Wohnbedürfnisse. 
So existiert z. B. in anderen sozialistischen Ländern ein 
vom Eigentum am Wohngebäude getrenntes Eigentums
recht an Wohnungen. Die damit verbundenen Vorteile — 
wie größere Initiativen bei der Werterhaltung und Moder
nisierung der Wohnungen —, aber auch daraus erwachsende 
bestimmte politische und soziale Probleme wurden von 
Prof, Dr. Gribanow und Prof. Dr. Lazar (Bratislava) ana
lysiert.

Weitere Diskussionspunkte zu diesem Komplex waren 
u. a. die Einheit von Rechten und Pflichten der Mieter und 
Vermieter, die rechtliche Ausgestaltung von Instandhal- 
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die Vorausset
zungen für den Wohnungstausch, die spezifische juristische
Qualität des Mietermitwirkungsvertrags sowie das integra-
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